
740 der Beilagen zu den stenogr0phischen Protokollen des 

Bundesrat::~s 

Bericbt 

des Ausschusses für soz~ale Angelegenheiten 

über den Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 26. April 1972, be­

treffend ein Bundesgesetz, mit dem das Opferfürsorgegesetz ge~ndert 

wird (22. Opferfürsorgegeset :,-Novelle) 

Durch den vorliegenden i'esetzesbeschluß des Nationalrates soll 

ein Anspruch auf Entsch~digu:,g wegen Lebens im Verborgenen auf der 

Flucht vor einer drohenden V3rfolgung ohne die Einschr~nkungen ge­

schaffen wer?-en, daß der Ver::'olgte unter menschenunvJÜrdigen Be­

dingungen bzw. im Gebiet der-Republik Österreich gelebt haben muß. 

Weiters sollen Eltern einen \nspruch auf Haftentsch~digung nach ihren. 

Kindern ohne einsc:br~nkende Voraussetzungen erhalten. Witwen und 

Lebensgef~hrtinnen nach OpL;rn, die im Kampf um ein freies demo­

kratisches Österreich gefallen sind, sollen eine einmalige Ent­

sch~digung von 10.000 S er!1al ten. Ferner sollen auf dem Gebiet der;' 

Rentenfürsorge Erhöhungen bei den Unterhaltsrenten und Beihilfen 

sowie eine Verbesserung des Anspruches auf Erziehungsbeitrag erfolgen, 

Schließlich sollen auch eie im Kriegsopferversorgungsgesetz vor­

gesehenen neuen Bestimmuagen über einen Zuschuß zu den Kosten einer 

Di~tverpflegWlg in das Opferfürsorgegesetz übernoIr.Jllen werden. 

Der Ausschuß für soziale Angelegenheiten hat die gegenständliche 

Vorlage in seiner Sitzung vom 16. Mai 1972 in Verhandlung genommen 

und einstimmig beschlossen, dem Hohen Hause zu empfehlen keinen 

Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der AUSSCDUß für soziale 

Angelegenheilen somit den Antrag, der Bundesrat wolle beschließen: 

Gegen den Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 26. April 1972, 

betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Opferfürsorgegesetz geändert 

wirQ (22. Opferfürsorgegesetz-Nove1le), wird kein Einspruch erhoben. 

Wien, am 16. Mai lq72 

Tl i e cl 1 
~erichterstatter 

Hella TI a n z 1 ~ k 
C)l"mann 
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